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Berufsgenossenschaft  
Nahrungsmittel und Gastgewerbe

Fazit:

Zu viel Sonne schadet!  
Für Personen, die im Freien  
arbeiten, ist ein UV-Schutz  
erforderlich. 
Schutz vor Sonnenstrahlung = Arbeitsschutz! 

Datum Tageszeit 
(MESZ)

UV-
Index

Witte-
rung

Gefähr-
dung

Januar–  
Mitte März

ganztägig < 3 auch bei 
Sonne

gering

Mitte März–  
Mitte April

9:30– 
16:30 Uhr

≥ 3 bei 
Sonne

mittel

Mitte April–  
Mitte September

10:30– 
15:30 Uhr

> 5 bei 
Sonne

hoch

Mitte September–  
Mitte Oktober

9:30– 
16:30 Uhr

≥ 3 bei 
Sonne

mittel

Mitte Oktober–  
Dezember

ganztägig < 3 auch bei 
Sonne

gering

Vereinfachter UV-Stufenkalender mit Angaben der Gefährdung auf 
Basis des UV-Index für den Arbeitstag an Arbeitsplätzen, an denen 
man der Sonne in Deutschland ausgesetzt ist.

Quellen:  
baua.de, bfs.de 
www.bgn.de (Shortlink 1622)

Wann ist die Sonnenbrandgefahr hoch?
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Innenseite / 105 mm Innenseite / 105 mm Innenseite / 103 mm

Wie wirkt die Sonne  
auf den Menschen?

Die Sonne hat sowohl positive, als auch negative Wirkungen 
auf den Menschen: 

Sie stärkt Immunsystem und Wohlbefinden und sorgt dafür, 
dass Vitamin D gebildet wird. 

Übermäßige Sonneneinstrahlung kann aber auch zu Sonnen-
brand, Sonnenallergie oder am Auge zu Binde- und/oder 
Hornhautentzündung führen und das Herz-Kreislauf-System 
belasten (Sonnenstich, Hitzeerschöpfung).

Bestimmte Medikamente können die Lichtempfindlichkeit der 
Haut verstärken.

Langfristige Folgen von zu starker Sonneneinstrahlung können 
eine vorzeitige Hautalterung, Hautkrebs bzw. dessen Vorstufen 
sowie eine Trübung der Augenlinse (grauer Star) sein.

Wer ist gefährdet? 

Gefährdet sind alle im Freien arbeitenden Beschäftigten  
(siehe „Arbeitsmedizinische Vorsorge“). Dies sind z. B.:
• Hotelgärtner oder Greenkeeper
• Servicekräfte in großen Außengastronomien
• Beschäftigte in Freizeitparks, Schausteller
•   Ausfahrer oder Verkaufsfahrer, die sich viel im Freien  

aufhalten

Ihre Aufgabe als Unternehmer

Als Unternehmer sind Sie für den Schutz Ihrer Beschäftigten 
verantwortlich. Genau wie bei anderen Gefährdungen müssen 
Sie auch die Gefährdung „Sonnenstrahlung“ beurteilen und 
geeignete Präventionsmaßnahmen ableiten. Dazu gehört auch, 
die Beschäftigten über mögliche Gefahren sowie die richtige 
Anwendung der Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Am wirk-
samsten sind technische Maßnahmen, gefolgt von organisatori-
schen und persönlichen (TOP-Prinzip). Das können Sie z. B. tun:

Technische Schutzmaßnahmen:
•  Bringen Sie ausreichend große UV-absorbierende Sonnen-

segel und -schirme als Schattenspender an.
•  Überdachen Sie Verkaufsstände.
•   Statten Sie Fahrzeuge mit Klimaanlagen aus, damit die Schei-

ben wegen ihrer Schutzwirkung geschlossen bleiben können.

Organisatorische Schutzmaßnahmen:
•  Verlegen Sie, wo möglich, Arbeiten und Pausen in der  

Mittagszeit in Innenräume. 
•  Sorgen Sie für eine Rotation der Arbeitszeiten bei Service-

kräften sowie für einen Wechsel von Arbeiten im Freien und 
in Innenräumen.

Persönliche Schutzmaßnahmen:
•  Sorgen Sie dafür, dass geeignete Kleidung und ggf.  

Sonnenbrillen getragen werden.
•  Stellen Sie geeignete Sonnenschutzmittel und Getränke 

zur Verfügung und achten Sie auf deren Nutzung.

Merke: 
Den besten Schutz bietet lockere, dichte, körperbedeckende 
Kleidung, dazu zählen eine Kopfbedeckung sowie langärmlige 
Oberteile und lange Hosen. Beim Tragen eines Schutzhelms 
ist ein Nackenschutz wichtig.

Die Hautareale, die nicht durch Kleidung geschützt werden 
können, sollten ca. 30 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien 
mit einem wasserfesten, UVA- und UVB-wirksamen Sonnen-
schutzmittel eingecremt werden. Hierbei ist ein ausreichend 
hoher Lichtschutzfaktor, in der Regel nicht unter LSF 30, be-
vorzugt LSF 50, zu wählen.

Eine wichtige Hilfe: Der UV-Index 

Der täglich aktuell beim Deutschen Wetterdienst oder dem Bun-
desamt für Strahlenschutz abrufbare UV-Index ist ein Maß für die 
Sonnenbrandwirksamkeit der Ultraviolettstrahlung der Sonne. Er 
kann beim Deutschen Wetterdienst unter uv-index.de abgerufen 
werden.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge  
(Stand 2019) und der dazugehörigen Regel (AMR 13.3), müs-
sen Sie als Arbeitgeber Ihren Beschäftigten eine arbeitsmedi-
zinische Vorsorge anbieten, wenn folgende Voraussetzungen 
alle erfüllt sind:
Tätigkeiten im Freien
• im Zeitraum April bis September
• zwischen 11:00 und 16:00 Uhr
•  ab einer Dauer von insgesamt mindestens einer Stunde pro 

Arbeitstag
• an mindestens 50 Arbeitstagen

Kann UV-Strahlung eine Berufskrankheit  
auslösen?

Eine spezielle Art des sogenannten weißen Hautkrebses, das 
Plattenepithelkarzinom, und seine Vorstufen, die Aktinischen 
Keratosen, können seit dem 01.01.2015 als Berufskrankheit  
BK 5103 unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt werden.

Bei dieser Berufskrankheit wird die Dosis der UV-Strahlung 
über das gesamte Berufsleben erfasst.

Strahlungs-
stärke

UV- 
Index

Empfohlene Schutzmaßnahmen

schwach 1 
2

• kein Schutz erforderlich

mittel 3 
4 
5

• körperbedeckende Kleidung 
• Kopfbedeckung
• UV-Schutzbrille
• UV-Schutzmittel anwenden

hoch 6 
7

• Arbeiten in den Schatten verlegen
• körperbedeckende Kleidung
• Kopfbedeckung
• UV-Schutzbrille
• UV-Schutzmittel anwenden

sehr hoch 8 
9 

10

•  Aufenthalt im Freien vermeiden
• Arbeiten in den Schatten verlegen
• körperbedeckende Kleidung
• Kopfbedeckung
• UV-Schutzbrille
• UV-Schutzmittel anwenden


